
 

   
   
   

 

Satzungsgegenüberstellung: § 18 Abs (2) 

 

 

BISHER NEU 

§ 18 

 

(2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien 

genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes 

am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung 

gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft 

spätestens am dritten Werktag vor der 

Hauptversammlung unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung 

ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. 

§ 18 

 

(2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien 

genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes 

am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung 

gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft 

spätestens am dritten Werktag vor der 

Hauptversammlung unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung 

ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. Die 

Einberufung kann als Kommunikationsweg die 

Übermittlung von Depotbestätigungen per 

Telefax, per E-Mail oder in anderer 

vergleichbarer Form (wobei das elektronische 

Format in der Einberufung näher bestimmt 

werden kann) vorsehen. 

 

  


